
 
Beratungsvorlage:  der öffentlichen ORW-Sitzung  TOP  am  
  der öffentlichen ORE-Sitzung   TOP  am  
  der nicht öffentlichen BA-Sitzung  TOP 1.1 b) am 23.01.2024 
  der öffentlichen GR-Sitzung   TOP 1.6 b) am 30.01.2024 
 
TOP:  
 
Bauantrag für das Grundstück Hauptstraße 32, Flst. Nr. 3/5, Gemarkung Stegen 
- Eingeschossige Erweiterung im EG des bestehenden Erkers eines Dreifamilienhauses - 
 
Sachverhalt: 
 
Für das Grundstück Hauptstraße 32, Gemarkung Stegen, wurde ein Bauantrag für die eingeschossige 
Erweiterung eines bestehenden Erkers im Erdgeschoss. 
 
Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, weshalb sich das Vorhaben nach 
§ 34 Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt. Außerdem liegt das Grundstück im Bereich der 
Innenbereichssatzung „Stegen-Innerort“, welche jedoch keine Aussagen zu Bauvorhaben trifft. 
Nach § 34 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der 
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
Die Erweiterung des Erkers ist auf der Westseite des Dreifamilienhauses mit einer mit einer Tiefe von 
2,40 m, auf einer Länge von 7,70 m und eingeschossig (Flachdach und mit 2,85 m Gesamthöhe) 
vorgesehen. Die Erweiterung beträgt somit ca. 18,50 m². 
 
Da sich aus Sicht der Verwaltung die eingeschossige Erweiterung in die Umgebungsbebauung einfügt, 
kann das Einvernehmen zum Bauvorhaben erteilt werden. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt / der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen zum Bauvorhaben nach 
§ 36 i.V.m. § 34 BauGB zu erteilen und dem Bauvorhaben zuzustimmen. 
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